
Beschlussvorlage 

- öffentlicher Teil - 
 
 

 

Kultur, Bildung und Familie (4) 

Beratungsfolge und Sitzungstermine 

N 20.03.2018 Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales 

Ö 03.05.2018 Stadtrat 

 

KiTa St. Konrad - Vereinbarung Öffnungszeit 

 

1. Der vom bischöflichen Rechtsamt Speyer vorgeschlagenen 

Verpflichtungserklärung bezüglich erweiterter Öffnungszeiten in der Kita St. 

Konrad wird wie nachfolgend aufgeführt zugestimmt. 

"Die Kirchengemeinde verpflichtet sich, die Öffnungszeiten der 

Kindertagesstätte zu erweitern, sofern hierfür seitens der Eltern Bedarf 

angemeldet und dieser vom Kreis- und Landesjugendamt bestätigt wird. Die 

konkrete Festlegung der Öffnungszeiten erfolgt einvernehmlich zwischen der 

Stadt und der Kirchengemeinde.  

Die Stadt und die Kirchengemeinde sind sich bereits jetzt darüber einig, dass 

im Falle der Erweiterung der Öffnungszeiten der Zeitkorridor von 6:00 bis 

18:30 Uhr nicht überschritten werden darf und die Betreuung eines Kindes im 

Einzelfall maximal zehn Stunden beträgt. 

 

Diese Formulierung ist in die Sonderregelungen einzuarbeiten und kann dort 

in § 2 "Betrieb der Kindertagesstätte" als neuer Absatz ergänzt werden. 

 

2. Die anteiligen Personalkosten für die zusätzliche Personalisierung der Krippe 

in den Randzeiten übernimmt die Stadt. 
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Erläuterungen 

KiTa St. Konrad - Vereinbarung Öffnungszeit 

Die Familien-Partei hat mit Schreiben vom 03.11.2017 den Sachstand erbeten bzgl. 

Ausweitung der Öffnungszeiten der neuen Kindertagesstätte St. Konrad.  

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 dem Neubau der Kindertagesstätte 

St. Konrad in Bauträgerschaft der Stadt zugestimmt, wenn bestimmte Bedingungen 

erfüllt werden. Eine davon betrifft die Ausweitung der Öffnungszeiten und die 

Finanzierung der dadurch entstehenden zusätzlichen Personalkosten.  

 

Laut beigefügtem Schreiben vom 15.11.2017 erklärt sich der Träger grundsätzlich 

bereit, die Öffnungszeiten zu erweitern und den dadurch anfallenden Trägeranteil an 

den Personalkosten zu übernehmen (siehe Schreiben, vorletzter Absatz).  

Geklärt werden musste, in welcher Form eine entsprechende Vereinbarung 

festgehalten werden kann. 

 

Der Träger hat folgenden Formulierungsvorschlag einer Verpflichtungserklärung 

unterbreitet: 

  

"Die Kirchengemeinde verpflichtet sich, die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte zu 

erweitern, sofern hierfür seitens der Eltern Bedarf angemeldet und dieser vom Kreis- 

und Landesjugendamt bestätigt wird. Die konkrete Festlegung der Öffnungszeiten 

erfolgt einvernehmlich zwischen der Stadt und der Kirchengemeinde.  

 

Die Stadt und die Kirchengemeinde sind sich bereits jetzt darüber einig, dass im 

Falle der Erweiterung der Öffnungszeiten der Zeitkorridor von 6:00 bis 18:30 Uhr 

nicht überschritten werden darf und die Betreuung eines Kindes im Einzelfall 

maximal zehn Stunden beträgt." 

 

Es wird weiter ausgeführt: "Die Formulierung ist in die Sonderregelungen 

einzuarbeiten und kann dort in § 2 "Betrieb der Kindertagesstätte" als neuer Absatz 

ergänzt werden." 

 

Aus Sicht der Fachabteilung kann dieser Vereinbarung zugestimmt werden. 

 

Der Ausschuss hat dem Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die Finanzierung der Personalkosten regelt § 14 Ausführungs-VO SKBBG). Die 

Eigenleistung des Trägers liegt bei 10% (Abs. 5). Wie bereits erwähnt, wird die 

Pfarrei Heiliger Ingobertus diese zusätzlichen Kosten übernehmen. 

 

In diesem Zusammenhang verweist die Verwaltung auf den in Anlage beigefügten 

Beschluss des Stadtrates vom 17.02.2009, der die Übernahme der anteiligen 

Personalkosten im Krippenbereich regelt, sofern zusätzlich Krippenplätze 

eingerichtet werden. 

 

Geklärt werden muss, wie mit der Finanzierung der zusätzlichen anteiligen 

Personalkosten im Krippenbereich bei Ausdehnung der Randzeiten (von 6.00 Uhr bis 

7.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr) umgegangen werden soll. 

 

Aus Sicht der Verwaltung sollte diese Regelung auch bei Ausdehnung der 

Öffnungszeiten in den Randzeiten grundsätzlich beibehalten werden. 

 

Anlagen: 

 

1. Schreiben Familien-Partei vom 03.11.2017 

2. Stadtratsbeschluss vom 27.09.2017 

3. Anschreiben Pfarrei vom 15.11.2017 

4. E-Mail Michael Vatter, Bischöfliches Rechtsamt, vom 06.02.2018 

5. Beschluss Stadtrat vom 17.02.2009 
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Familien-Partei Deutschlands Stadtratsfrakt¡on

Eins1.: Û 3. ¡'ta',¿. iij;/
Stadt St. lngbert
Herrn Oberbürgermeister Wagner
Am Markt L2

66386 St. lngbert St. lngbert 03.L1..2017

Baumaßnahme Kita St. Konrad

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wagner, sehr geehrter Herr Hansen, sehr geehrte Frau Flierl,

im Ausschuss für Kultur, Soziales und Bildung bitten wir den TOP ,,Baumaßnahme Kita St. Konrad" zu

behandeln.

Die Familien-Partei verweist hier auf den Beschluss des Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales

vom 29.08.L7.

Die ehemals annähernd paritätische Finanzierungvon Kitaeinrichtungen hat sich deutlich zu Lasten

der Stadt St. lngbert verschoben. Von daher war es uns ein Anliegen das Verhandlungsergebnis
seitens derVerwaltung in Sachen Kita St. Konrad zumindest ein Stück weit zu verbessern.

Wie erfolgreich konnte mit dem freien Träger, der Pfarrei Heiliger lngobertus in Sachen Ausweitung
Kita-Öffnungszeit verhandelt werden.

Wie zu erfahren war, handelte der Träger auf Elternwunsch bei der Kita Franziskus schon im

Gemeinwohl orientierten Sinne. Warum sollte dies daher bei der Kita St. Konrad anders sein?

Liegt eine Entscheidung seitens des zuständigen Gremiums des Trägers vor?

Mit freundlichen Grüßen

4

ftt'*'4Ø
Roland Körner, Fraktionsvorsitzender

Familien-Partei Deutschlands, Stadtratsfraktìon
Frakt¡onsvorsitzender Roland Körner

Postfach 4122
rel 0689415309241
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Von: Michael Vatter [mailto:michael.vatter@bistum-speyer.de]  
Gesendet: Dienstag, 6. Februar 2018 14:38 

An: Holzer, Thea; Liegenschaften 

Cc: Andreas Sturm; Klaus König; Stefanie Schön; Joachim Vatter; Regionalverwaltungen und 
Kindertagesstätten 

Betreff: Formulierungsvorschlag Verpflichtungserklärung Öffnungszeiten Kath. Kita St. Konrad IGB 

 

Sehr geehrte Frau Holzer, 

sehr geehrte Frau Guth, 

 

in o.g. Angelegenheit nehme ich Bezug auf den bisher geführten Schriftverkehr zwischen der 

Stadt St. Ingbert und dem Kath. Pfarramt Hl. Ingobertus St. Ingbert.   

 

Für die Verpflichtungserklärung schlage ich folgende Formulierung vor: 

 

"Die Kirchengemeinde verpflichtet sich, die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte zu 

erweitern, sofern hierfür seitens der Eltern Bedarf angemeldet und dieser vom Kreis- und 

Landesjugendamt bestätigt wird. Die konkrete Festlegung der Öffnungszeiten erfolgt 

einvernehmlich zwischen der Stadt und der Kirchengemeinde.  

 

Die Stadt und die Kirchengemeinde sind sich bereits jetzt darüber einig, dass im Falle der 

Erweiterung der Öffnungszeiten der Zeitkorridor von 6:00 bis 18:30 Uhr nicht überschritten 

werden darf und die Betreuung eines Kindes im Einzelfall maximal zehn Stunden beträgt." 

 

Die Formulierung ist in die Sonderregelungen einzuarbeiten und kann dort in § 2 "Betrieb der 

Kindertagesstätte" als neuer Absatz ergänzt werden. Ich bitte um kurze Rückmeldung, ob Sie 

hiermit einverstanden sind.  

 

Ich danke für Ihre Bemühungen und stehe bei Rückfragen gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüße 

 

  

Z/2 Bischöfliches Rechtsamt 

Michael Vatter, Ass. jur.   
67343 Speyer 

Tel.06232/102-241 

Fax.06232/102-453  
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